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2017 

ver.di Tarifkommission gibt grünes Licht für Tarifvertrag. 
 

Mitglieder stimmen mit über 90% für die 
Annahme des Tarifergebnisses 

 
 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
 

mit der Zustimmung der ver.di Mit-

glieder und der Tarifkommission steht 

der Umsetzung der Tarifeinigung vom 

3. März nichts mehr im Weg. Ein gutes 

Verhandlungsergebnis ergibt eine 

breite Zustimmung!  

Damit können die Redaktionsverhand-

lungen zur Umsetzung in Tarifver-

tragstexte beginnen.  

 
Mit dem Tarifergebnis liegen die Lan-

desbeschäftigten in Hessen oberhalb 

der anderen Bundesländer. Insbeson-

dere die „stufengleiche Höhergruppie-

rung“ und die „Freifahrtberechtigung“ 

sind hier zu nennen. Das Thema Ge-

sichtsverhüllungsverbot wurde kont-

rovers diskutiert und bewertet. 

Die - wenn auch zeitversetzte -   Über-

nahme des Tarifergebnisses auf die 

hessischen Beamtinnen und Beamte ist 
endlich wieder die richtige Richtung. 

Das alles geht aber nur durch aktive 

Gewerkschaftsarbeit.  

 

Gewerkschaft lohnt sich! Mitmachen!  

 

Tarif- und Besoldungsrunde 

für die Beschäftigten des 

Landes Hessen 
 

 

Das haben wir unter anderem 

erreicht: 
1. Entgelterhöhungen: 

Die Tabellenentgelte steigen zum 
1. März 2017 um 2%, mindestens 75 €. 
Zum 1. Februar 2018 steigen sie um wei-
tere 2,2%. Die Ausbildungsvergütungen 
steigen jeweils um 35 €.  

2. Ab 1. Januar 2018 wird für die Entgelt-
gruppen 9-15 eine neue Stufe 6 einge-
führt, deren Wert am 1. Oktober 2018 
nochmals erhöht wird. 

3. Beschäftigte in der „kleinen EG 9“ erhal-
ten eine Zulage in Höhe von insgesamt 
107 € in zwei Schritten. 

4. Ab 1. März 2017 erfolgen Höhergruppie-
rungen stufengleich. 

5. Alle Landesbeschäftigten bekommen ab 
1. Januar 2018 eine Freifahrtberechtigung 
für den ÖPNV in ganz Hessen (mindes-
tens für 1 Jahr). 

6. Der Urlaubsanspruch für Auszubildende 
erhöht sich auf 29 Tage. 

 


